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orstand und Vertreterversammlung der
BGFW trafen sich auf Einladung der

EWAG AG Nürnberg in Bad Windsheim zu
den ersten Sitzungen des Jahres 2001. 
Der stilvolle Rahmen der ehemals Freien
Reichsstadt Bad Windsheim
garantierte eine angenehme
und konstruktive Sitzungsat-
mosphäre. Das Soleheilbad
Bad Windsheim mit seinem
unverändert erhaltenen mittel-
alterlichen Altstadtkern liegt
zwischen Naturpark Steiger-
wald und Frankenhöhe, um-
geben von sanften Hügeln
und Weinbergen.

Prävention
Die vorrangige Aufgabe einer
Berufsgenossenschaft ist es, so
steht es im Sozialgesetzbuch,
mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten sowie arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren zu verhüten.

Der Schwerpunkt der Beratungen von Vor-
stand und Vertreterversammlung lag dem
entsprechend im Bereich Prävention.
Die Inkraftsetzung eines 3. Nachtrages zur
BGV D1 "Schweißen, Schneiden und ver-
wandte Verfahren“ zum 1. Oktober 2001
wurde beschlossen. Anlass für diesen Nach-
trag waren die Erkenntnisse aus der Brand-
katastrophe 1997 im Flughafen
Düsseldorf, die zu einer Konkreti-
sierung und Erweiterung der
sicherheitstechnischen Anforde-
rungen führten. Dazu gehören
insbesondere Bestimmungen
über Bereiche mit Brand- und
Explosionsgefährdung, Arbeiten
in Bereichen mit besonderen
Gefahren und Arbeitskleidung.
Zusätzlich erfolgte eine Aktuali-
sierung auf den europäischen
Stand der Technik und eine
Abstimmung mit Anforderungen

Prävention steht im Mittelpunkt

Vorstand und Vertreterversammlung
in Bad Windsheim
V aus anderen BG-Vorschriften. Grundent-

würfe der BG-Vorschriften „Elektrische
Gefährdung“ (BGV A2) „Wärmekraftwerke
und Heizwerke“ (BGV C14) und „Chlorung
von Wasser“ (BGV D5) wurden beraten.

Vorstand und Vertreterversammlung
schließen sich dem Votum des Ausschusses
für Sicherheit und Gesundheit der BGFW

zur BGV D5 „Chlorung von Wasser“
an, in § 5 „Chlorgasräume“ Abs. 11
Satz 2 ersatzlos zu streichen. Für
Anlagen der Wasserversorgung ist
dort eine Ausnahmeregelung vorge-
sehen, die unter festgelegten Rand-
bedingungen die Aufstellung von
Chlorungsanlagen auch in Räumen
unter Erdgleiche gestattet. Diese
Ausnahme wurde von den Fachleu-
ten im ASG als sicherheitstechnisch
bedenklich beurteilt und für nicht
mehr erforderlich gehalten.
Weitere Beratungspunkte waren die
BG-Vorschrift „Erste Hilfe“ (BGV A5)

und die Durchführungsanweisungen zur
BG-Vorschrift „Arbeiten mit Flüssigkeits-
strahlern“ (BGV D15).

Technische Vertrauensmänner
Die Ernennung von Technischen Vertrauens-
männern ist ebenfalls dem Bereich Präventi-
on zuzuordnen. Bereits 1884 wurde den
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Berufsgenossenschaften auch die Überwa-
chung der Mitgliedsunternehmen durch
„Beauftragte des Vorstandes“ übertragen.
Über viele Jahre wurde diese Aufgabe aus-
schließlich durch ehrenamtliche Technische
Vertrauensmänner wahrgenommen, die als
erfahrene Betriebsleiter oder Betriebsinge-
nieure in den Mitgliedsunternehmen tätig
waren. Bis zum heutigen Tag hat die Institu-
tion des TVM, die es nur noch bei der BGFW
gibt, nichts an Bedeutung oder Aktualität
eingebüßt. Gerade in kleineren Unterneh-
men wird das persönliche Gespräch und der
Erfahrungsaustausch unter Fachleuten sehr
hoch geschätzt. Zu Technischen Vertrauens-
männern wurden vom Vorstand bestellt:
Dipl.-Ing. Thomas Oelker, Betriebsinge-
nieur der Dortmunder Energie- und Wasser-
versorgung GmbH 
und
Dipl.-Ing. Rainer Albert, Bereichsleiter bei
der swb Norvia GmbH & Co. KG, Bremen.

Neue sozialpolitische Agenda
Im Bericht des Vorstandes an die Vertreter-
versammlung ging der Vorstandsvorsitzen-
de Gerhard Höper auf die neue sozialpoliti-
sche Agenda ein, die sich das Ziel gesetzt
hat, das europäische Sozialmodell zu
modernisieren und die auf dem Lissabonner
Gipfel eingegangenen politischen Verpflich-
tungen umzusetzen. Dabei stützt man sich
auf die in den Bereichen Beschäftigung und
Soziales im Verlauf der letzten sozialpoliti-
schen Aktionsprogramme erreichten Fort-
schritte und bringt die Durchführung des
Vertrages von Amsterdam voran.

Weitere Berichtspunkte befassten sich mit
Fragen der Prävention. Die europäische Richt-
linie zur Regelung von Sicherheitsanforde-
rungen für Maschinen soll neu gefasst wer-
den. Damit werden die Ziele verfolgt, die
Rechtssicherheit zu verbessern und den euro-
paweiten Vertrieb zu erleichtern. Dieses soll
über Mindeststandards erreicht werden, bei
deren Erfüllung die Produkte das CE-Zeichen
erhalten und damit ohne weitere Prüfung
europaweit vermarktet werden dürfen.
Die Neuordnung des Arbeitsschutzrechts
wurde zwischen BMA, Unfallversicherungs-
trägern und den Ländern abgestimmt. In der
Basisunfallverhütungsvorschrift BGV A1

„Grundsätze der Präventi-
on“ werden die Unterneh-
mer den Unfallversiche-
rungsträgern gegen-über
verpflichtet, einschlägige
staatliche Rechtsvorschrif-
ten zu er-füllen. Die Unfall-
versicherungsträger wer-
den Un-fallverhütungsvor-
schriften auch für Bereiche
erlassen, in denen staatli-
che Rechtsvorschriften
vorliegen, wenn aus ihrer
Sicht ergänzender oder
konkretisierender Regelungsbedarf besteht.

Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren
Gerhard Höper berichtete von einem Erfah-
rungsaustausch der Berufsgenossenschaf-
ten, in dem neue ganzheitliche und bran-
chenorientierte Ansätze zur Verhütung ar-
beitsbedingter Gesundheitsgefahren be-
handelt wurden. Hierzu gehörten u.a.
psychische Belastungen, Bewegungsman-
gel und physische Belastungen, Gefährdun-
gen durch Lärm und Ergonomiefragen. Im
Projekt IPAG (Integrationsprogramm Arbeit
und Gesundheit von Unfallversicherung und
Krankenkassen) kooperieren alle Spitzen-
verbände der gesetzlichen Unfall- und Kran-
kenversicherung, um gemeinsam effiziente
Vorgehensweisen zur Verhütung arbeitsbe-

dingter Gesundheitsgefahren zu ent-
wickeln.

Beitragsfuß unverändert
Der Beitragsfuß, eine wichtige Größe zur
Errechnung des individuellen Beitrags eines
Unternehmens, konnte vom Vorstand für
das Geschäftsjahr 2000 auf 2,58 DM fest-
gesetzt werden. Dieser Betrag entspricht
dem des Vorjahres.
Günstig entwickelt haben sich auch die ent-
sprechenden Werte für die Ausgleichslast
und das Insolvenzgeld. Für das Geschäfts-
jahr 2000 konnte der Beitragsfuß für die
Ausgleichslast auf 0,090 DM (1999: 0,094
DM) und der Beitragsfuß für das Insolvenz-
geld auf 0,181 DM (1999: 0,187 DM) redu-
ziert werden.

Kurz vor Vollendung seines 75. Lebensjah-
res verstarb am 25. April 2001 Josef
Schwarz.
Von Juli 1971 bis zu seinem Ausscheiden
aus dem Berufsleben im Oktober 1993 war
Josef Schwarz als Vertreter der Versicher-
ten in den ehrenamtlichen Selbstverwal-
tungsorganen der Berufsgenossenschaft
der Gas-, Fernwärme- und Wasserwirt-
schaft tätig. Im Vorstand der BGFW setzte
er sich stets mit großem Engagement für
die Interessen der Versicherten ein. Beson-
ders aktiv hat Josef Schwarz über nahezu
den gesamten Zeitraum im Unfallverhü-
tungs-Ausschuss mitgewirkt.
Als Mitarbeiter der EVM Koblenz stand
Josef Schwarz in ständiger Verbindung zur
Arbeitswelt. Sein Anliegen war stets die
praxisgerechte Darstellung schwieriger
Sachverhalte im berufsgenossenschaft-
lichen Regelwerk. Sein Handeln war ge-
prägt von dem Wunsch durch verständli-
che und anschauliche Regelungen die
Sicherheit und Gesundheit der Versicher-
ten zu erhalten und zu verbessern.
Viele Jahre war Josef Schwarz darüber hin-
aus im Regress-Ausschuss, im Renten-Aus-
schuss, im Bau-Ausschuss und im Positions-
papier-Ausschuss der BGFW aktiv. Hinzu
kam die Vertretung der BGFW im Landes

verband Hessen-Mittelrhein und Thüringen,
im Berufsgenossenschaftlichen Verein 
Frankfurt und im Berufsgenossenschaft-
lichen Arbeitsmedizinischen Dienst e.V.
Ein weiterer Schwerpunkt war für Josef
Schwarz die Mitgestaltung des Sicherheits-
technischen Dienstes der Versorgungswirt-
schaft e.V. (SDV). Seit der Gründung des
SDV im Jahre 1975 war er dort Mitglied
des Vorstandes. Und gerade in dieser Posi-
tion gelang es ihm, kunden- und praxisori-
entiertes Handeln in den Strukturen des
SDV fest zu verankern.
Vorstand, Vertreterversammlung und Be-
schäftigte der Berufsgenossenschaft sind
Josef Schwarz zu großen Dank verpflichtet
und werden ihn nicht vergessen.


